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1. Bekanntmachung über das
Inkrafttreten des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes mit inte-
griertem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan Nr. 91, 7. Teilände-
rung, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

2. Für den Wendehammer in
der Maria-Penn-Straße wird ein
absolutes Haltverbot angeordnet

3. Frühjahrskonzert der Stadt-
kapelle Nördlingen: Vorverkauf
beginnt

1. Bekanntmachung über das
Inkrafttreten des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes mit inte-
griertem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan Nr. 91 „Gebiet südlich
der Schäufelinstraße zwischen
der Augsburger Straße und der
Oskar-Mayer-Straße“ 7. Teilände-
rung (ehem. Strenesse-Gelände, 2.
Bauabschnitt), der Stadt Nördlin-
gen, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates
der Stadt Nördlingen hat in seiner
Sitzung am 25.04.2023 den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan mit
integriertem Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. 91 „Gebiet
südlich der Schäufelinstraße zwi-
schen der Augsburger Straße und
der Oskar-Mayer-Straße“ 7. Teilän-
derung der Stadt Nördlingen, be-
stehend aus einer Bebauungsplan-
zeichnung vom 25.04.2023 mit
Textteil und Begründung gleichen
Datums als Satzung beschlossen.

Gleichzeitig stellte der Bau-,
Verwaltungs- und Umweltaus-
schuss des Stadtrates der Stadt
Nördlingen die 33. Änderung des
Flächennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan fest, der
auf dem Wege der Berichtigung
angepasst wurde.

Dieser Beschluss über den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan,

der im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung ohne
Durchführung einer Umweltprü-
fung und ohne Umweltbericht auf-
gestellt wurde, wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Textteil
und Begründung ist im Bauamt
der Stadt Nördlingen, Marktplatz
15, 2. Obergeschoss während der
allgemeinen Dienststunden einzu-
sehen. Über seinen Inhalt kann
Auskunft verlangt werden.

Zusätzlich sind die rechtskräfti-
gen Bebauungspläne auf der Inter-
netseite der Stadt Nördlingen, un-
ter https://www.noerdlingen.de/
stadt-rathaus-aktuell/stadtpla-
nung/bebauungsplaene/ einseh-
bar.

Auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie der Rechtsfolgen
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine Verletzung der in § 214

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften und

2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden vorhabenbezogenen
Bebauungsplans schriftlich gegen-
über der Stadt Nördlingen unter
Darlegung des die Verletzung oder
den Mangel begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden
sind. Dies gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind.

Außerdem werden auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§
39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die
Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.

Die Skizze stellt die ungefähre
Lage des Geltungsbereichs dar
und dient nur zur allgemeinen In-
formation.

Nördlingen, den 26.04.2023

STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

2. Vollzug der Straßenver-
kehrsordnung (StVO)

Die Große Kreisstadt Nördlin-
gen erlässt als sachlich und örtlich
zuständige Straßenverkehrsbehör-
de aufgrund der §§ 44 und 45 StVO
i.V. mit Art. 2 des Gesetzes über Zu-
ständigkeiten im Verkehrswesen
(ZustGVerk) vom 28.06.1990
(GVBl. S. 220) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.04.2003
(GVBl. S. 490) aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung des Ver-
kehrs folgende verkehrsrechtliche

A N O R D N U N G :
1. Für den Wendehammer in der

Maria-Penn-Straße wird ein abso-
lutes Haltverbot angeordnet. Die
Beschilderung erfolgt durch Zei-
chen 283 (absolutes Haltverbot)
mit Zusatzzeichen 2423 (Auf der
gesamten Wendeplatte). Die Be-
schilderung ist direkt an der Zu-
fahrt zum Wendehammer anzu-
bringen. Die beiden Zufahrten auf
Privatgrund zwischen Maria-
Penn-Straße 13 und 15 und Maria-
Penn-Straße 15 und 17 sind als
amtliche Feuerwehrzufahrten zu
kennzeichnen.

2. Diese Anordnung wird mit
der Aufstellung der Verkehrszei-
chen und Verkehrseinrichtungen
wirksam.

3. Zuwiderhandlungen gegen
diese Anordnung sind nach § 49
StVO Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 24 StVG und werden
mit Geldbußen geahndet.

4. Die bereits früher getroffenen
Verkehrsregelungen treten, soweit
sie dieser Anordnung entgegenste-
hen, mit dem Aufstellen der Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen nach Nr. 1 außer Kraft.

Nördlingen, 19.04.2023
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

3. Frühjahrskonzert der Stadt-
kapelle Nördlingen: Vorverkauf
beginnt

Die Stadtkapelle Nördlingen
lädt am Samstag, 13. Mai 2023, um
19 Uhr, zu ihrem mittlerweile
schon traditionellen Frühjahrs-
konzert ein. Veranstaltungsort ist
die Schillerhalle (Schillerstraße 5).

Karten für diese Konzertveran-
staltung gibt es ab sofort in der
Tourist Information der Stadt
Nördlingen, Telefon 09081 84-116.

Amts- und
Mitteilungsblatt
der Großen Kreisstadt
Nördlingen
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Bekanntmachung der Haus-
haltsatzung der Gemeinde Aler-
heim für das Haushaltsjahr 2023

I.
Aufgrund der Art. 63 ff der Ge-

meindeordnung erlässt die Ge-
meinde folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr
2023 wird hiermit festgesetzt; er
schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben

mit 3.635.590,-- EUR
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben
mit 3.533.000,-- EUR

ab.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredit-

aufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnah-
men

wird auf 1.913.505,-- EUR
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigun-

gen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für

nachstehende Gemeindesteuern
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe ( A )
470 v.H.

b) für die Grundstücke ( B )
400 v.H.

2. Gewerbesteuer 310 v.H.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kassen-

kredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan

wird auf 3.500.000,-- EUR
festgesetzt.
§ 6
Weitere Festsetzungen werden

nicht vorgenommen.
§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt

mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.
II.
Das Landratsamt Donau-Ries

hat als Rechtsaufsichtsbehörde die
nach Art. 71 Abs. 2 Gemeindeord-
nung erforderliche Genehmigung
zur Kreditaufnahme in Höhe von
1.913.505,- € mit Schreiben vom
13.04.2023, Gesch.-Nr.
200;027-941/2.2 erteilt.

III.
Gemäß Art. 65 Abs. 3 Gemein-

deordnung und § 4 Bekanntma-
chungsverordnung liegen die
Haushaltssatzung 2023 und der
Haushaltsplan 2023 für die gesam-
te Zeit ihrer Wirksamkeit in der
Gemeindekanzlei in 86733 Aler-
heim, Fessenheimer Straße 8, und
in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Ries, 86720
Nördlingen, Beuthener Str. 6
(Kämmerei) innerhalb der allge-

meinen Geschäftsstunden zur Ein-
sichtnahme auf.

Alerheim, den 26.04.2023
Gemeindeverwaltung Alerheim
Joas
1. Bürgermeister
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Der Wahlleiter der Gemeinde
Wallerstein

Bekanntmachung der einge-
reichten Wahlvorschläge für die
Wahl des ersten Bürgermeisters
am 18.06.2023

Für die Wahl des ersten Bürger-
meisters wurden folgende Wahl-
vorschläge bis zum 27.04.2023, 18
Uhr, (52. Tag vor dem Wahltag)
eingereicht:

Voraussichtliche Ordnungszahl
Nr. 7: Parteifreie Wählergruppe
(PWG) Wallerstein,

Bewerber: Stoller Georg, Land-
wirtschaftsmeister, zweiter Bür-
germeister

Voraussichtliche Ordnungszahl
Nr. 8: Wählergemeinschaft Birk-
hausen,

Bewerber: Lemmermeyer An-
dreas, Recyclinghofleiter, Perso-
nalratsvorsitzender

28.04.2023
gez. Ellinger
Wahlleiter
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